



Leitfaden für Bürgerinnen und Bürger, die staatliche Sozialleistungen beantragen, und für die Empfänger der staatlichen Sozialleistung
Identifizierungsangaben des Bürgers/der Bürgerin:

	Vorname
	Name
	Geburtsnummer

	
	
	



· Gesetz Nr. 383/2013 Slg. über die Geburtsbeihilfe und die Beihilfe für mehrere gleichzeitig geborene Kinder
· Gesetz Nr. 600/2003 Slg. über Kindergeld
· Gesetz Nr. 571/2009 Slg. über Elterngeld
· Gesetz Nr. 561/2008 Slg. über den Kinderbetreuungszuschuss
· Gesetz Nr. 627/2005 Slg. über Beiträge zur Förderung der Ersatzbetreuung von Kindern
· Gesetz Nr. 238/1998 Slg. über den Zuschuss zu den Bestattungskosten
· Gesetz Nr. 385/2019 über die Ausgleichszulage für Bergleute
· Verordnung (EG) Nr. 883/2004 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit
· Verordnung (EG) Nr. 987/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates zur Festlegung der Modalitäten für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 883/2004 über die Koordinierung der Systeme der sozialen Sicherheit
· Verordnung (EU) Nr. 492/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Freizügigkeit der Arbeitnehmer innerhalb der Union

Der Antragsteller auf staatliche Sozialleistungen und der Empfänger staatlicher Sozialleistungen sind verpflichtet,

a) entscheidende Tatsachen nachzuweisen, die sich auf die Entstehung des Anspruchs auf den Zuschuss, auf die Dauer des Anspruchs und seine Auszahlung auswirken,
b) innerhalb von acht Tagen Änderungen wesentlicher Tatsachen schriftlich bekannt zu geben, die den Anspruch auf das Kindergeld und dessen Auszahlung betreffen, oder diese Änderungen innerhalb von acht Tagen auf elektronischem Wege mit garantierter elektronischer Signatur zu übermitteln und
c) auf Aufforderung der Behörde die für die Entscheidung über den Anspruch auf staatliche Sozialleistungen erforderlichen Unterlagen vorzulegen.

Der Empfänger (berechtigte Person) staatlicher Sozialleistungen ist verpflichtet, Folgendes zu melden:
· Änderung des ständigen Wohnsitzes, des Wohnortes und des Nachnamens der berechtigten Person, der gemeinsam beurteilten Personen (einschließlich des Kindes);
· Änderung der Kontonummer;
· Aufnahme einer beruflichen Tätigkeit im Ausland;
· Wohnsitzwechsel im Ausland;
· Vereinbarung über die allgemeine ambulante Versorgung des Kindes;
· Entstehung und Erlöschen des Anspruchs auf Mutterschaftszulage, das im Ausland oder vom Innenministerium der Slowakischen Republik bzw. vom Verteidigungsministerium der Slowakischen Republik gezahlt wird;
· Begründung und Kündigung eines im Ausland gezahlten Elterngeldes;
· Abschluss eines Studiums an einer Mittelschule oder Hochschule außerhalb der Slowakischen Republik (Abschluss des Studiums, Ausschluss aus dem Studium, Abbruch des Studiums, Unterbrechung des Studiums usw.);
· Änderung der Studienform (von der Tagesform zur Fernform u. ä.);
· Bestätigung der Krankenkasse über die obligatorische öffentliche Krankenversicherung der berechtigten Person in der Slowakischen Republik (gilt nicht für Kinder), wenn sich der Antragsteller/die berechtigte Person und das Kind in einem Staat aufhalten, der kein EU-Mitgliedsstaat ist;
· Entscheidung der Sozialversicherung über die Gewährung einer Invaliditätsrente für das Kind;
· Informationen über die Einleitung eines Unterhaltsverfahrens, die Einleitung eines Verfahrens zur Gewährung einer Waisenrente, einer Hinterbliebenenunfallrente, einer Waisenrente oder einer ähnlichen Leistung im Ausland;
· Entscheidung der Sozialversicherung über die Gewährung einer Waisenrente;
· Information über die Einleitung eines Verfahrens zum Sorgerecht für ein minderjähriges Kind.
Anmerkung: wenn im Laufe eines Kalendermonats eine Änderung der berechtigten Person aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung über die Übertragung der elterlichen Sorge auf einen Elternteil oder aufgrund einer gerichtlichen Entscheidung über die Übertragung der elterlichen Sorge auf eine andere natürliche Person, die die elterliche Sorge ersetzt, eingetreten ist, zahlt der Zahler die Zulage und den Zulagenzuschlag an die berechtigte Person, die das Kind mindestens am letzten Tag des Kalendermonats, für den die Zulage und der Zulagenzuschlag zustehen, in ihrer Obhut hat;
· wenn das unterhaltsberechtigte Kind in Untersuchungshaft oder im Strafvollzug ist;
· Aufnahme einer Erwerbstätigkeit, wenn die berechtigte Person einen Zuschlag zum Kindergeld bezieht;
· nach Vollendung des dritten Lebensjahres des unterhaltsberechtigten Kindes dem Zahler schriftlich oder auf elektronischem Wege mit einer qualifizierten elektronischen Signatur mitteilen, wie und wo die Betreuung dieses unterhaltsberechtigten Kindes bis zum Beginn der Schulpflicht gewährleistet wird;
· Aufnahme eines Kindes in einen staatlichen Kindergarten – bei Antragstellung und Bezug von Elterngeld für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren aufgrund der Nichtzulassung in einen staatlichen Kindergarten im Einzugsgebiet.
Wenn sich während der Auszahlung der Beihilfe/Leistung der ständige Wohnsitz oder vorübergehende Aufenthalt der berechtigten Person ändert, wird die Beihilfe/Leistung vom für den neuen ständigen Wohnsitz oder vorübergehenden Aufenthalt der berechtigten Person zuständigen Zahler frühestens in dem Kalendermonat ausgezahlt, der auf den Kalendermonat folgt, in dem die Änderung des ständigen Wohnsitzes oder vorübergehenden Aufenthalts dem Zahler gemeldet wurde.

Wenn die berechtigte Person durch ihr Handeln verursacht hat oder aufgrund der Umstände davon ausgehen musste, dass der Zahler ihr den Beitrag oder die Leistung zu Unrecht gezahlt hat, ist sie verpflichtet, diesen zurückzuzahlen.

HINWEIS:
Der Zahler (Amt für Arbeit, Soziales und Familie) erstellt keine schriftliche Entscheidung über die Gewährung und Erhöhung staatlicher Sozialleistungen. Die schriftliche Entscheidung ersetzt die eigentliche Leistung (Gewährung/Auszahlung der staatlichen Sozialleistung), d. h. die Entgegennahme der staatlichen Sozialleistung bei der Post bzw. die Gutschrift des gewährten Betrags auf dem Konto des Empfängers. Ist der Empfänger mit dem ausgezahlten Betrag nicht zufrieden, kann er innerhalb von 15 Tagen nach Erhalt der Leistung Widerspruch gegen die erhaltene Leistung einlegen. Beispiel: Wenn der Begünstigte die staatliche Sozialleistung am 15.5. bei der Post erhält, endet die Frist für die Einlegung eines Rechtsbehelfs am 30.5.

Ich erkläre, dass ich über meine Pflichten informiert und aufgeklärt worden bin.


	In ...................................
	den........................
	
	..............................................

	
	
	
	Unterschrift des Bürgers/der Bürgerin













































Informationen zu den Leistungen und Anträgen auf Leistungen finden Sie unter: www.upsvr.gov.sk
Informationen über die einschlägigen EU-Rechtsvorschriften finden Sie auf der Website des Ministeriums für Soziales und Arbeit der Slowakischen Republik. 
http://employment.gov.sk/sk/ministerstvo/medzinarodna-spolupraca/koordinacia-systemov-sz/
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